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VORWORT  

„Und er stellte ein Kind in ihre Mitte“, so heißt es im Markusevangelium (Mk 9,36),  

Diese Begegnung Jesu mit Kindern, wie auch die zweite (Mk 10, 13-16), die wir als die 

Kindersegnung kennen, stehen im Markusevangelium mitten zwischen Belehrungen zum 

richtigen Umgang mit Schwachen und zu Fragen von Macht und Einfluss. Von Kindern ist hier 

auch im Sinn der „Kleinsten“1 in der Gesellschaft die Rede. Als Christen wissen wir uns in der 

Nachfolge des Jesus Christus. Dazu gehört ein entsprechendes Verhalten gegenüber 

Schwachen und Schwächsten in unserer Gesellschaft.   

Mit der Erstellung des Institutionellen Schutzkonzeptes im Rahmen der Präventionsmaß-

nahmen des Erzbistums Paderborn leisten wir einen entschiedenen Beitrag zum Schutz vor 

sexualisierter und jeglicher Gewalt.  

Wir empfehlen, dieses Heft mit Aufmerksamkeit zu lesen! 

Pastor Carsten Scheunemann 

Pfarradministrator der Pfarrei St. Lambertus 

  

 
1 Vgl. Ebner, Martin: Das Markusevangelium. Stuttgart, 2015 
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Einführung 

Das Wohl der uns anvertrauten Menschen war und ist uns in unserer Pfarrei St. Lambertus 

immer ein elementares Anliegen. Dieses Anliegen wird in unserem Schutzkonzept sichtbar, 

aus dem die fachliche, ethische und christliche Grundhaltung der ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen hervorgeht.  

Unser Ziel ist es, in allen Bereichen am Aufbau einer „Kultur der Achtsamkeit“ mitzuwirken. 

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen, die 

wir durch genaues Hinsehen, klares Benennen der Dinge und Ermöglichen von 

Veränderungen zu deren Schutz vor sexualisierter und jeglicher anderen Gewalt 

wahrnehmen. Für alle Mitarbeiter/-innen ist Prävention gegen Gewalt Bestandteil ihres 

Handelns. 

Deshalb war es uns bei der Entwicklung unseres Institutionellen Schutzkonzeptes wichtig, die 

Auseinandersetzung zu Fragen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden, 

insbesondere vor sexualisierter Gewalt, anzuregen und die Einführung von Maßnahmen des 

Erzbistums Paderborn zur Prävention zu unterstützen. 

Wir haben eine Projektgruppe eingesetzt, die unter der Begleitung einer 

Präventionsberaterin mit der Vorbereitung des Schutzkonzeptes beauftragt war. Ebenso 

haben wir mit einer Gruppe von Leitern und Leiterinnen der Zielgruppen zu allgemeinen 

Themen der Prävention und im Speziellen zur Risikoanalyse und dem Verhaltenskodex 

gearbeitet. Erste Ergebnisse dazu wurden nochmals an alle Beteiligten sowie den Mitgliedern 

des KV und PGR weitergeleitet, zur Durchsicht, Besprechung, Ergänzung oder Korrektur. 

Uns ist es wichtig, dass mit dem vorliegenden Institutionellen Schutzkonzept die Diskussion 

über Verbindlichkeit und Achtsamkeit aufrechterhalten wird. Das Institutionelle 

Schutzkonzept gibt Orientierung und Sicherheit für alle Beteiligten in unserer Pfarrei und 

befähigt dazu, Verantwortung für den Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

zu übernehmen. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Umsetzung unseres Institutionellen Schutzkonzeptes in 

der Praxis nur gelingen kann, wenn unser Miteinander von einer Grundhaltung der 

Achtsamkeit, des Respekts und der Wertschätzung getragen wird, die die Verantwortung 

gegenüber den anvertrauten Menschen – aber auch den Beschäftigten – ernst nimmt und in 

den Gruppierungen unserer Pfarrei sichtbar wird. 

Vor diesem Hintergrund verstehen wir das vorliegende Institutionelle Schutzkonzept zur 

Prävention gegen sexualisierte sowie jede andere Gewalt als ein erkennbares Qualitäts-

merkmal in unserer Pfarrei. 
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Zielgruppe 

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen. Deshalb 

war es uns als Träger wichtig, dass wir gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Erarbeitung des Institutionellen Schutzkonzeptes 

beteiligungsorientiert angelegt und in dieser Ausrichtung die Gruppierungen in den Blick 

genommen haben. Eine wichtige Säule war für uns die Beteiligung der Verantwortlichen in 

den unterschiedlichen Gruppierungen. Sie mussten von den schützenden Strukturen, die es 

zu entwickeln galt, wissen, und waren aufgefordert, sich bei der Entwicklung einzubringen. 

Die Risikoanalyse war für uns ein wesentliches Instrument, um Gefahrenpotenziale und 

mögliche Gelegenheitsstrukturen sowie Schutzstrukturen in unseren Gruppierungen zu 

erkennen. Die Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit bedeutet für uns auch, zu 

hinterfragen, ob die Orte der Begegnung in unserer Pfarrei Schutzräume im Sinne der 

Prävention sind. Gemeinsam wurde überlegt, ob der Umgang miteinander in Gruppen und 

Gremien von Wertschätzung geprägt ist.  Wie wird miteinander gesprochen? Wo gibt es 

Machtgefälle und wie werden diese gestaltet? Desweiteren haben wir uns mit bestehenden 

und evtl. fehlenden Regeln für den Umgang miteinander beschäftigt u.a. auch mit 

Absprachen zum Umgang mit sozialen Medien.  

Beachtung fanden insbesondere folgende Personen(-gruppen) und Einrichtungen: 

• Messdiener  

• Familiengottesdienstkreis  

• Kinderkirche  

• Kinderferienveranstaltungen  

• Krippenspielkreise  

• Bücherei  

• Kommunionvorbereitung 

• Krabbelgruppe kfd 

• Sternsingeraktion 

• Mitarbeiter bei Gemeindemodulen der Firmvorbereitung 

Die Leiterrunde der KLJB hat beschlossen, als eigenständiger kirchlicher Rechtsträger auch 

eine eigenständige Konzeption zu entwickeln. 

Letztlich sind alle Hauptamtlichen, Angestellten wie auch freiwillig Mitarbeitenden der 

Pfarrei St. Lambertus mit diesem Konzept angesprochen und auf den Inhalt verpflichtet.  
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Präventionsmaßnahmen 

Verhaltenskodex - Sicherheit für dich und mich 
Allgemein 

• Achten der Persönlichkeitsrechte und der Intimsphäre der anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen 

• Reflektieren des eigenen Verhaltens gegenüber den anvertrauten Kindern und 

Jugendlichen 

Sprache und Wortwahl 

• Wir verpflichten uns einer gewaltfreien Kommunikation in allen Bereichen des 

kirchlichen Lebens. 

• Niemand wird in unseren Begegnungsräumen und auch außerhalb diffamiert. 

• Es ist sehr kritisch zu sehen, wenn sexualisierte Sprache verwendet wird. 

Nähe und Distanz 

• Alle Mitarbeitenden achten auf eine transparente, sensible, zugewandte und fachlich 

adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz. 

• U. a. bei Ferienveranstaltungen werden immer mindestens zwei Begleiter (m/w) von 

Kinder- oder Jugendgruppen eingesetzt. 

• Spiele und Aktionen werden so gestaltet, daß keine Grenzen überschritten werden. 

Offene Äußerung bei Angst, Unwohlsein etc. ist unbedingt erwünscht. 

Körperkontakt 

• Körperkontakt hat immer einen offensichtlichen Zweck (z.B. Begrüßung, Erste Hilfe, 

etc.).  

• Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung sind definitiv generell nicht 

erlaubt! 

• Für die Einhaltung der oben beschriebenen Regeln tragen die Leiter der jeweiligen 

Gruppen Sorge. 
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Intimsphäre 

• Die persönliche Schamgrenze und die Intimsphäre der anvertrauten Personen sind in 

jedem Fall zu achten. Jedes Verhalten, das die Intimsphäre verletzt, ist zu 

unterbinden. 

• Gemeinsames Umkleiden, gemeinsame Körperpflege und gemeinsames Duschen der 

Schutzpersonen mit Schutzbefohlenen sind nicht gestattet. 

• Mitarbeitende übernachten nicht gemeinsam mit den anvertrauten Personen in 

einem Zimmer. 

• Sollte aus Aufsichtspflichtgründen ein Betreten der Sanitär- bzw. Schlafräume durch 

Mitarbeitende erforderlich sein, geschieht dies nur in Begleitung einer weiteren 

erwachsenen Person. 

Geschenke 

• Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke von Verantwortlichen an 

einzelne Gruppenmitglieder sind nicht erlaubt. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn 

sie in direktem Zusammenhang mit der Aufgabe als Leiter und Mitarbeiter stehen 

(z.B. Weitergabe von offiziellen Zuschüssen für Fahrten, Veranstaltungen …). 

Medien und soziale Netzwerke 

• Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit Darstellung von Gewalt und/oder 

Pornographie sind verboten. 

• Die Rechte am eigenen Bild sind zu wahren. 

• Fotos auf denen andere Personen zu sehen sind, dürfen nur nach Zustimmung aller 

abgebildeten Personen zu jedem einzelnen Foto an die Presse gegeben werden. 

• Generell wurde vereinbart: keine Veröffentlichung von Foto-, Video- und 

Audioaufnahmen, im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Pfarrei St. Lambertus, 

bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken!  

• Private Fotos von Veranstaltungen der Pfarrei dürfen ausschließlich im privaten Raum 

verwendet werden (z.B. Anschauen mit der Familie). 

• Leiter und Mitarbeiter sind verpflichtet, bei der Nutzung sämtlicher Medien auf eine 

gewaltfreie Nutzung in der Gruppe oder während einer Veranstaltung zu achten. 

Gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätigem oder sexistischem Verhalten 

und Mobbing ist Stellung zu beziehen und sind angemessene Maßnahmen einzuleiten 

(s. Interventionswege). 
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Erzieherische Maßnahmen 

• Zur Umsetzung der Aufsichtspflicht halten wir uns an die Schritte: informieren (z.B. 

über Gefahren), kontrollieren (wird das Vorgegebene eingehalten?), angemessen 

konsequent reagieren (Bsp. in der Nähe des Leiters aufhalten, Ausschluss von der 

Gruppenstunde – Achtung: Aufsichtspflicht beachten!). 

• Verboten ist jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder Freiheitsentzug. 

• Erzieherische Maßnahmen werden ausschließlich durch Aufsichtspersonen 

angeordnet.  

• Sogenannte Mutproben sind zu untersagen!  

Verpflichtungserklärung 

Alle Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen erhalten eine Ausfertigung des Verhaltenskodex, 

den sie durch ihre Unterschrift anzuerkennen haben.2 

Selbstverständlich gelten alle über den Verhaltenskodex hinausgehenden und diesen 

ergänzenden Bestimmungen der Präventionsordnung3 und deren Ausführungsbe-

stimmungen4.  

 
2 PrävO § 6 (3) 
3 s. Anlagen 
4 s. Anlagen  
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Aus – und Fortbildung 

Die Teilnahme an einer Präventionsschulung in den vorgeschriebenen Intervallen, im Sinne 

der Präventionsordnung, ist für alle haupt -u. nebenamtlich Mitarbeitende sowie 

ehrenamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendarbeit verpflichtend. Der kirchliche Träger 

entscheidet, welche ehren-, neben- und hauptamtlich Tätigen in welchem Umfang geschult 

werden. Hier einige Hinweise zu den Schulungsstufen.5 

• Grundinformation 

Es werden grundlegende Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt vermittelt. 

Ebenso werden Handlungsleitfäden bekannt gemacht. Die Grundinformation ist 

verpflichtend für haupt,- und nebenberufliche Mitarbeitende oder ehrenamtlich 

Tätige mit sporadischem Kontakt zu schutzbefohlenen Menschen. Beispiele: Küster, 

Hausmeister, Reinigungskräfte, Ehrenamtliche bei Veranstaltungen ohne 

Übernachtung. Der zeitliche Umfang der Schulung beträgt drei Unterrichtsstunden. 

• Basisschulung 

Neben der Grundinformation wird zusätzlich zu folgenden weiteren Themen 

gearbeitet: Fachlich adäquates Nähe-Distanz Verhältnis in der Arbeit mit Minder-

jährigen und schutz- oder hilfsbedürftigen Erwachsenen; innere Haltung zu einem 

respektvollen und wertschätzenden Umgang mit Minderjährigen und schutz- und 

hilfsbedürftigen Erwachsenen; Vermittlung von nötigen Interventionsschritten. Die 

Basisschulung richtet sich an haupt- und nebenberuflich Mitarbeitende oder 

ehrenamtlich Tätige mit regelmäßigem Kontakt zu schutzbefohlenen Menschen. 

Beispiele: Praktikanten/innen, Ehrenamtliche bei Veranstaltungen mit Übernachtung. 

Der zeitliche Umfang der Schulung beträgt sechs Unterrichtsstunden. 

• Intensivschulung 

Neben den Informationen zur Grund- und Basisschulung werden zusätzlich 

Informationen zum Präventions-und Schutzkonzept vermittelt. Diese Schulung ist 

verpflichtend für hauptberuflich, hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende mit 

intensivem und regelmäßigem Kontakt zu schutzbefohlenen Menschen und solche 

mit leitender Verantwortung. Beispiele: Priester, Diakone, Gemeindereferenten / 

Gemeindereferentinnen, sowie Mitarbeitende mit einem intensiven, pädagogischen, 

betreuenden, therapeutischen, beaufsichtigenden, pflegenden oder seelsorglichen 

Kontakt. Der zeitliche Umfang dieser Schulung beträgt zwölf Unterrichtsstunden. 

  

 
5 Ausführungsbestimmungen zu § 9 PrävO  
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Erweitertes Führungszeugnis 

Hauptamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter/-innen sowie nebenberuflich und ehren-

amtlich Tätige müssen, entsprechend den gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Regelungen, 

gemessen nach Art, Dauer und Intensität des Einsatzes, ein erweitertes Führungszeugnis 

vorlegen.6 

Dies gilt u.a.   

• für Kinder- und Jugendgruppenleiter, die regelmäßig Gruppenstunden z.B. für 

Messdiener durchführen. 

• im Bereich der Messdienerausbildung. 

• bei Betreuungstätigkeiten im Rahmen von Ferienfreizeiten und Wochenendfreizeiten 

mit Übernachtung. 

• für regelmäßige Mitarbeit bei Vorbereitungen zur Erstkommunion in alten Formen. 

Es gilt nicht  

• für unregelmäßige Projekte und Angebote ohne Übernachtung wie z.B. 

Kinderbibeltage, Aktion Sternsinger, Helfer bei Kinder-, Familien- und 

Jugendgottesdiensten, Kinderkirche, Freizeitangebote für Familien, Krippenspiele, … 

• für kurzzeitige, zeitlich befristete Projektarbeit wie z.B. bei Modulen in der 

Firmvorbereitung, bei Erstkommunion in neuen Formen 

Selbstauskunftserklärung 

Darüber hinaus wird von allen Personen gemäß § 2 Abs. 7 PrävO einmalig eine Selbstaus-

kunftserklärung eingefordert. Eine Ausnahme gilt hier für alle ehrenamtlich Tätigen wie in 

den Ausführungsbestimmungen zu § 5 PrävO beschrieben.7 

  

 
6 PrävO § 5 (1) 
7 s. Seite 23, Ausführungsbestimmungen zu § 5 PrävO, Absatz 5 
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Interventionswege  

Wenn trotz aller hier beschriebenen Präventionsmaßnahmen doch ein Verdacht oder sogar 

Kenntnis von sexualisierter Gewalt vorliegt, sind wir selbstverständlich vorbereitet und 

können allen Betroffenen Wege aufzeigen, um umgehend geschulte Hilfe und Unterstützung 

zu erhalten. 

Dabei ist uns bewusst, dass wir in der für alle Beteiligten belastenden Vermutungsphase 

unserer Fürsorgepflicht als Träger sowohl im Hinblick auf die Schutzbefohlenen als auch im 

Hinblick auf die (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/-innen nachkommen müssen. 

Die hier genannten Hinweise sind auf die direkte, aktuelle Situation bezogen. Alle weiteren 

Maßnahmen werden von einer geschulten Präventionsfachkraft begleitet bzw. an 

professionelle Berater/ Beraterin weitergeleitet.  

• Handlungsleitfaden: Verdachts-/Vermutungsfall 

• Eigene Wahrnehmung ernst nehmen! 

• Keine überstürzten Aktionen  

• Keine eigenen Ermittlungen / Befragungen anstellen 

• Zeitnah Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen 

• Kontaktaufnahme mit der Ansprechperson der Pfarrgemeinde 

(Präventionsfachkraft) 

• Handlungsleitfaden: Wenn ein Opfer sich meldet 

• Zuhören, Glauben schenken und Ruhe bewahren! 

• Keine Informationen an den/die potentielle/n Täter/in 

• Versichern, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird. 

• Aber auch erklären: „Ich werde mir für dich Rat und Hilfe holen.“ 

• Kontaktaufnahme mit der Ansprechperson der Pfarrgemeinde 

(Präventionsfachkraft) 

• Handlungsleitfaden: Grenzverletzungen unter Teilnehmern oder Leitern 

• Aktiv werden („Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden) und 

gleichzeitig Ruhe bewahren! 

• Vorfall im verantwortlichen Team besprechen 

• Träger bzw. Vorstand informieren … weitere Verfahrenswege beraten 

• Kontaktaufnahme mit der Präventionsfachkraft bzw. einer Fachberatungsstelle 

• Präventionsarbeit verstärken 
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Ansprechpartner  

Vor Ort: 

Präventionsfachkraft Pfarrei St. Lambertus:  

Stefan Bach 
59469 Ense 

Tel.:   0173 3907092  

Mail: schutzinense@gmx.net 

Kreisjugendamt Soest: 

Saskia Hitze 
Tel.:   02921 30-2807 

Mail: saskia.hitzke@kreis-soest.de 

Im Erzbistum Paderborn: 

Missbrauchsbeauftragte: 

Gabriela Joepen 

Rathausplatz 12 

33098 Paderborn 

Tel.:   0160 702 41 65 

Mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 

Prof. Dr. Martin Rehborn 

Brüderweg 9 

44135 Dortmund 

Tel.:   0170 844 50 99 

Mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

Interventionsbeauftragte: 

Dr. Petra Lillmeier 

Postfach 14 80 

33044 Paderborn 

Tel.:   05251 125 170 

Mail: petra.lillmeier@erzbistum-paderborn.de 

Präventionsbeauftragter im Erzbistum Paderborn: 
Karl-Heinz Stahl 

Erzbischöfliches Generalvikariat 

Domplatz 3 

33098 Paderborn 

Tel.:   05251 125-1213 

Mail: karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 
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Beratungsstellen: 

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Caritas) 

Teamleitung Birgit Rienhoff  

Osthofenstraße 35a 

59494 Soest 

Tel.:  02921 359050  

Mail: rienhoff@caritas-soest.de  

Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung Soest 

Osthofenstr 35 

59494 Soest 

Tel.: 02921 15020 
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Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen und 

schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 

• Gestaltung z.B. von Familiengottesdiensten zur christlichen Haltung gegenüber 

„Kleinen“ im biblischen Sinn 

• Intergration der Thematik in die Sakramentenvorbereitung 

• Sensibilisierung für das Anliegen der Prävention in allen Bereichen kirchlichen Lebens 

Qualitätsmanagement 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Präventionsarbeit in unserer Pfarrei überprüfen 

wir, ob es einer Weiterentwicklung oder Konkretisierung von Teilen des Institutionellen 

Schutzkonzeptes bedarf. Spätestens nach fünf Jahren oder nach einem Vorfall muss das 

Schutzkonzept evaluiert und ggf. angepasst werden. Dabei sind fachliche Entwicklungen im 

Bereich Prävention sexualisierter Gewalt zu berücksichtigen.8 

Literatur und Hinweise 

Ebner, Martin: Das Markusevangelium. (4. Auflage) Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 

2015  

Bei der Erstellung dieses Schutzkonzeptes wurden folgende Arbeitsmaterialien des 

Erzbistums Paderborn als Arbeitsgrundlage verwendet: 

• Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- 

oder hilfebedürftigen Erwachsenen für die Erzdiözese Paderborn (PrävO), in: 

Kirchliches Amtsblatt 2014, Stück 4, Nr. 64 

• Ausführungsbestimmungen zu der o. g. Ordnung zur Prävention (Ausführungsbest- 

PrävO), in: Kirchliches Amtsblatt 2014, Stück 4, Nr. 64 

• Institutionelle Schutzkonzepte, Aspekte zur Entwicklung, Januar 2016 

• „Hinsehen und schützen“, Handreichung zum Thema Prävention im Erzbistum 

Paderborn, Januar 2016 

• Textbausteine für die Verschriftlichung eines Institutionellen Schutzkonzeptes in der 

Gemeindepastoral, 2017 

Wir danken der Schutzkonzeptgruppe Erwitte. Einige Formulierungen und der Aufbau haben 

uns bei der Abfassung unseres Schutzkonzeptes inspiriert. 

 
8  PrävO § 8  



16 

 

Anlagen 
Präventionsordnung 
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